Satzung des TV Belsen 1906 e.V.

§ 1 Name, Sitz, Geschaftsjahr

1. Der Verein tragt den Namen: T V éB E I. S E N

TV Belsen 1906 e.V., als Abkurzung TVB

2. Der Verein hat seinen Sitz in 72116 Mdssingen und ist im Vereinsregister des
Amtsgerichts Tubingen unter VR 258 eingetragen.

3. Das Geschaftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

4. Der Verein ist Mitglied des Wirttembergischen Landessportbundes. Der Verein und seine
Mitglieder anerkennen als fur sich verbindlich die Satzungsbestimmungen und Ordnungen
des Wirttembergischen Landessportbundes und dessen Mitgliedsverbande, deren
Sportarten im Verein betrieben werden.

§ 2 Zweck des Vereins

1. Zweck des Vereins ist die Forderung und Pflege des Sports, insbesondere

a) durch Schaffung und Erhaltung von Sportanlagen,
b) durch Férderung der jugendlichen Mitglieder.

2. Der Verein verfolgt ausschlief3lich und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts ,steuerbegiinstigte Zwecke® der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tatig
und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Zur weiteren Definition des Selbstverstandnisses und als Basis fir das Verhalten und
Miteinander sowie die Handlungen und Ziele dient das Werteleitbild des Vereins.

4. Mittel des Vereins dirfen nur fir die satzungsgemalen Zwecke verwendet werden.

5. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine
Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch
unverhaltnismaflig hohe Vergltungen begunstigt werden.

6. Die Vereins- und Organamter werden grundsatzlich ehrenamtlich ausgefihrt.
Entstandene nachgewiesene Aufwendungen kdnnen erstattet werden. Durch
Vorstandsbeschluss und entsprechend der Haushaltslage konnen auch Vergutungen nach
MaRgabe einer Aufwandsentschadigung im Sinne des § 3 Nr. 26a EStG gezahlt werden.

Der Vorstand ist ermachtigt, Tatigkeiten fur den Verein gegen Zahlung einer angemessenen
Vergltung oder Aufwandsentschadigung unter Berlicksichtigung der Haushaltslage zu

beauftragen. Zur Fihrung der Geschéaftsstelle ist der Vorstand weiterhin ermachtigt, im
Rahmen des Haushalts hauptamtliche Beschaftigte anzustellen.

§ 3 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede naturliche Person werden.

Der Verein besteht aus:

a) aktiven Mitgliedern
b) Fordermitgliedern
c) Ehrenmitgliedern
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Aktive Mitglieder treiben regelmafig Sport oder sind aktiv im Verein tatig. T V § B E I_ S E N
Fordermitglieder fordern die Aufgaben des Vereins ohne sich am Sport zu beteiligen.

Mitglieder und Nichtmitglieder, die sich um die Forderung des Vereins besonders verdient
gemacht oder durch langjahrige Treue ausgezeichnet haben, kénnen auf Beschluss des
Vorstands zu Ehrenmitgliedern ernannt werden (naheres regelt die Ehrenordnung des
Vereins).

2. Der Erwerb der Mitgliedschaft setzt einen schriftlichen Aufnahmeantrag auf einem dafur
vorgesehenen Vordruck voraus, der an den Verein zu richten ist. Der Aufnahmeantrag
Minderjahriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter, die gleichzeitig als
Zustimmung zur Wahrnehmung von Mitgliederrechten und -pflichten gilt. Diese verpflichten
sich u.a. damit, zur Zahlung der Mitgliedsbeitrage bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem
der Minderjahrige volljahrig wird.

3. Uber den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand, der diese Aufgabe auch auf ein
einzelnes Vorstandsmitglied delegieren kann, nach freiem Ermessen. Die Aufnahme kann
ohne Begrindung abgelehnt werden.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Mit der Aufnahme in den Verein anerkennt das Mitglied die Satzung. Es verpflichtet sich
die Satzungsregelungen und die Ordnungen des Vereins sowie die Beschllisse der
Vereinsorgane zu befolgen.

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu férdern und alles zu unterlassen,
was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins entgegensteht.

3. Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen und Anlagen des Vereins zu benutzen
und an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.

4. Jedes Uber 18 Jahre alte Mitglied ist berechtigt, an der Willensbildung im Verein durch
Auslibung des Antrags-, Diskussions- und Stimmrechts an Mitgliederversammlungen
teilzunehmen und kann zu jedem Amt gewahlt werden.

5. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend tiber Anderungen in ihren personlichen
Verhaltnissen schriftlich zu informieren. Dazu gehort insbesondere:
a) die Mitteilung von Anschriftenanderungen
b) Anderung der Bankverbindung bei der Teilnahme am Einzugsverfahren
c¢) Mitteilung von persoénlichen Veranderungen, die fur das Beitragswesen relevant sind
(z.B. Beendigung der Schulausbildung, Studium, etc.)

6. Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die erforderlichen
Anderungen nach Ziff. 5) nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des Vereins und kénnen
diesem nicht entgegengehalten werden. Entsteht dem Verein dadurch ein Schaden, ist das
Mitglied zum Ausgleich verpflichtet.

§ 5 Mitgliedsbeitrage

1. Beitrage und Aufnahmegebiihren werden durch die Mitgliederversammlung festgesetzt.
Diese werden von Zeit zu Zeit den Aufwendungen des Vereins angepasst. Die Mitglieder
sind zur Entrichtung dieser Beitrage verpflichtet.
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TVEBELSEN

2. Der Verein ist zur Erhebung einer Umlage berechtigt, sofern diese zur Finanzierung
besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins
notwendig ist. Uber die Festsetzung der Héhe der Umlage entscheidet die Mitglieder-
versammlung durch Mehrheitsbeschluss, wobei pro Geschéftsjahr und Mitglied eine
Hoéchstgrenze besteht von jeweils dem Dreifachen eines Jahresbeitrages.

3. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbeitragen des Hauptvereins
befreit.
Der Vorstand ist dartber hinaus berechtigt, auf Antrag Beitragserleichterungen zu gewahren.

4. Nach Eintritt der Volljahrigkeit hat das Mitglied das Recht, die Mitgliedschaft unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich zu kindigen.

Minderjahrige Vereinsmitglieder werden mit Eintritt der Volljahrigkeit automatisch als
erwachsene Mitglieder im Verein gefiihrt und betragsmaig veranlagt. Die betroffenen
Mitglieder werden rechtzeitig durch den Verein informiert.

5. Weitere und detaillierte Regelungen werden in der Beitragsordnung des Vereins
festgelegt.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Tod.

2. Der freiwillige Austritt kann durch schriftliche Erklarung gegeniber einem Mitglied des
Vorstands erfolgen. Er ist zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer
Kindigungsfrist von einem Monat zulassig.

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen
werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rickstand ist.
Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten
Mahnschreibens drei Monate verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind.

Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.

4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt. Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes in einer Vorstandssitzung,
bei der mindestens 2/3 der Vorstandsmitglieder anwesend sein missen.

AusschlieRungsgrunde sind insbesondere
- grober oder wiederholter Verstol3 des Mitglieds gegen die Satzung, gegen
Ordnungen oder gegen Beschllisse des Vereins.
- Schwere Schadigung des Ansehens des Vereins.

Die Entscheidung Uber den Ausschluss ist schriftlich zu begriinden und dem Mitglied
bekannt zu machen.
Gegen die Entscheidung des Vorstands kann das Mitglied Berufung an die Mitglieder-
versammlung einlegen.
Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des AusschlieRungs-
beschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Ist die Berufung rechtzeitig
eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung zur
Entscheidung Uber die Berufung einzuberufen. Bis dahin ruht die Mitgliedschaft.

Macht das Mitglied von dem Recht der Berufung gegen den AusschlieBungsbeschluss

keinen Gebrauch oder versaumt es die Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem
AusschlieRungsbeschluss mit der Folge, dass die Mitgliedschaft als beendet gilt.
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§ 7 Organe des Vereins

1. Die Mitgliederversammlung T V éB E I_ S E N

2. Der Vorstand
3. Der Hauptausschuss

§ 8 Mitgliederversammliung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung muss einmal jahrlich im ersten Quartal des neuen
Geschéftsjahres einberufen werden. Eine aulRerordentliche Mitgliederversammlung

muss einberufen werden, wenn 10 % der Mitglieder des Vereins es schriftlich unter Angabe
der Griinde beim Vorstand beantragen oder kann durch den Vorstand einberufen werden,
wenn dieser es aus Riicksicht auf die Lage des Vereins oder aufgrund aufier-gewohnlicher
Ereignisse fur erforderlich halt.

2. Die Mitgliederversammlung ist vom/von der ersten Vorsitzenden, bei dessen/deren
Verhinderung vom/von der stellvertretenden Vorsitzenden mindestens 3 Wochen vorher
durch Verdéffentlichung in der ortlichen Tageszeitung (in der Stidwest - Presse Tibingen oder
im Amtsblatt der Stadt M&ssingen) einzuberufen.

Spatestens eine Woche vorher ist auf gleichem Weg die Tagesordnung, in der die
Gegenstande der Beschlussfassung zu bezeichnen sind, 6ffentlich bekannt zu geben.

3. Antrage zur Mitgliederversammlung kénnen von jedem Mitglied gestellt werden. Sie
mussen spatestens 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich mit Begrindung
beim Vorstand eingereicht werden. Spater eingehende Eintrage kénnen nur beraten und
beschlossen werden, wenn zwei der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder die
Dringlichkeit anerkennen.

4. Die Mitgliederversammlung wird vom/von der ersten Vorsitzenden des Vorstandes, bei
dessen/deren Verhinderung, von seinem/ihrem Stellvertreter geleitet. Ist keines der
Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die Versammlung den Leiter mit einfacher
Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rucksicht auf die Zahle der erschienenen Mitglieder
beschlussfahig. Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit.
Ungtiltige Stimmen und Stimmenhaltungen werden nicht mitgezahit.

6. Beschllsse Uber Satzungsanderungen und Auflosung des Vereins erfordern eine Mehrheit
von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

7. Das Stimmrecht kann nur personlich ausgelbt werden; eine Ubertragung ist
ausgeschlossen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

8. Uber den Verlauf der Mitgliederversammlung, insbesondere (iber die Beschliisse der
Mitgliederversammlung, ist ein Protokoll zu erstellen und vom Protokollfihrer, i.d.R. der
Vorstand Offentlichkeitsarbeit, und vom/von der ersten Vorsitzenden, bei dessen/deren

Verhinderung vom/von der stellvertretenden Vorsitzenden, zu unterschreiben.

9. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

a) Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstandes und der Funktionare
b) Entgegennahme der Berichte der Kassenprifer/-innen

c) Entlastung des Vorstandes und der Mitglieder des Hauptausschusses

d) Wahl des Vorstandes

e) Wahl der Mitglieder des Hauptausschusses

f) Wahl der Kassenprufer/innen

g) Bestatigung der Wahl des Gesamtjugendleiters
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h) Festsetzung der Beitrage, Aufnahmegebihren und sonstiger Dienstleistungspflichten
gemal § 5 der Vereinssatzung
i) Beratung und Beschlussfassung Uber vorliegende Antrage

j) Beschlussfassung Uber Satzungsanderungen und Auflésung des Vereins.

§ 9 Vorstand

1. Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus sechs Personen:

a) Der/die erste Vorsitzende
b) Der Vorstand Sport
in Personalunion der/die stellvertretende Vorsitzende
c¢) Der Vorstand Finanzen
d) Der Vorstand Offentlichkeitsarbeit
e) Der Vorstand Veranstaltungen
f) Der Vorstand Infrastruktur

Der Verein wird durch den Vorstand gerichtlich und auf3ergerichtlich vertreten.
Der 1. und 2. Vorsitzende sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. Die anderen
Vorstandsmitglieder sind jeweils zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied
vertretungsberechtigt.

Detaillierte Regelungen zur Vertretungsmacht sind in der Finanzordnung des Vereins
geregelt.

2. Der Vorstand erledigt alle laufenden Vereinsangelegenheiten, insbesondere obliegt ihm
die Verwaltung des Vereinsvermogens. Er ist fur alle Aufgaben zustandig, die nicht durch die
Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben:

— Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der
Tagesordnung

— Ausflihrung der Beschlisse der Mitgliederversammlung und des Hauptausschusses
— Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchflhrung, Erstellung eines Jahresberichts

— Beschlussfassung tber Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern

3. Zur Durchfihrung der Satzung wird der Vorstand ermachtigt, Vereinsordnungen zu
beschlieen, die vom Hauptausschuss zu genehmigen sind und den
Vereinsmitgliedern durch Bekanntmachung in der Vereinszeitschrift oder im
Amtsblatt mitzuteilen sind. Vereinsordnungen kénnen fiir folgende Bereiche
erlassen werden:

. Beitragsordnung

. Ehrenordnung

. Spiel- und Platzordnungen
. Geschaftsordnung

. Finanzordnung

. Abteilungsordnungen

4. Die Vorstandsmitglieder kbnnen sich zu ihrer Amtsfihrung der Hilfe geeigneter Mitarbeiter
bedienen, sind jedoch selbst flr die ordnungsgemale Durchflihrung der anvertrauten
Aufgaben verantwortlich. Der Vorstand ist auch berechtigt, fur den ordnungsgemafien Ablauf
der Vereinsverwaltung Ausschisse einzusetzen. Insbesondere kommen in Frage:

Ausschuss Sport

Ausschuss Finanzen
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Ausschuss Offentlichkeitsarbeit

Ausschuss Veranstaltungen

Ausschuss Infrastruktur T V g B E I. S E N

Jugendausschuss
Altesten- oder Ehrenrat

Dies bedarf der Zustimmung des Hauptausschusses

5. Der Vorstand fasst seine Beschliisse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen. Der/die erste
Vorsitzende, bei Verhinderung der/die stellvertretende Vorsitzende, 1&dt unter Angabe

der Tagesordnung mit angemessener Frist zu Vorstandssitzungen ein. Der Vorstand ist
beschlussfahig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder, darunter der/die erste
Vorsitzende oder der/die stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind.

Der Vorstand fasst seine Beschliisse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der Erschienenen.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der ersten Vorsitzenden, bei dessen
Abwesenheit die Stimme des/der stellvertretenden Vorsitzenden.

Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschliefsen, wenn alle Vorstandsmitglieder
ihre Zustimmung zu der beschlieRenden Regelung erklaren.

§ 10 Hauptausschuss

1. Der Hauptausschuss des Vereins besteht aus

den Vorstandsmitgliedern

den Abteilungsleitern

dem Gesamtjugendleiter

dem Werte- und Ehrenamtsbeauftragten

den Beisitzern,

die von der Mitgliederversammlung bei Bedarf gewahlt werden konnen.

2. Der Hauptausschuss berat den Vorstand in wichtigen Vereinsangelegenheiten und hat
insbesondere folgende Aufgaben:

- die Genehmigung des Haushaltsplanes fir jedes Geschéaftsjahr
- die Grindung neuer oder die Aufldésung von Abteilungen des Vereins
- dringliche Belastungen des Vereinsvermogens zu beschliel3en

3. Der Hauptausschuss wird von der Mitgliederversammlung fiir die Dauer von zwei Jahren,
vom Tage der Wahl an gerechnet, gewahlt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl im Amt.
Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so kann der Hauptausschuss flr die restliche Amtsdauer
des ausgeschiedenen Mitglieds ein Ersatzmitglied wahlen.

4. Der Hauptausschuss fasst seine Beschlisse im Allgemeinen in Hauptausschuss-
sitzungen. Der/die erste Vorsitzende, bei Verhinderung der/die stellvertretende Vorsitzende
des Vereins ladt zur Hauptausschusssitzung schriftlich, fernmuindlich oder telegraphisch mit
einer Frist von mindestens einer Woche ein. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es
nicht. Der Hauptausschuss muss einberufen werden, wenn mindestens zwei Mitglieder des
Hauptausschusses die Einberufung schriftlich vom Vorstand verlangen. Wird dem Verlangen
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nicht entsprochen, sind die
Hauptausschussmitglieder, die die Einberufung des Hauptausschusses vom Vorstand
verlangt haben, berechtigt, den Hauptausschuss selbst einzuberufen.
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5. Die Hauptausschusssitzungen werden vom/von dem/der ersten Vorsitzenden des TV EB E I_ S E N
Vorstandes, bei dessen/deren Verhinderung, von seinem/ihrem Stellvertreter geleitet. Ist

keines dieser beiden Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die Versammlung den

Leiter mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder

Der Hauptausschuss fasst seine Beschlisse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
gultigen Stimmen und ist bei Anwesenheit von 2/3 seiner Mitglieder beschlussfahig.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der ersten Vorsitzenden, bei dessen
Abwesenheit die Stimme des/der stellvertretenden Vorsitzenden.

§ 11 Kassenpriifer/-in

1. Die Mitgliederversammlung wahlt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder zwei
Kassenprufer/-innen, die nicht dem Vorstand angehoéren durfen. Die Amtsdauer der
Kassenprufer betragt zwei Jahre.

2. Die Kassenprifer/-innen sollen die OrdnungsmafRigkeit der Buchfliihrung und der Belege
sachlich und rechnerisch prifen und dies durch ihre Unterschrift bestatigen. Der
Mitgliederversammlung ist hieriber ein Bericht vorzulegen.

3. Bei vorgefundenen Mangeln missen die Kassenprifer/-innen sofort dem Vorstand
berichten.

4. Bei ordnungsgemalier Fuhrung der Kassengeschafte empfehlen die Kassenprufer/innen
die Entlastung durch die Mitgliederversammlung.

§ 12 Abteilungen

1. Aufgabe der Abteilungen ist es, den Sportbetrieb durchzuflihren, den Zweck und die Ziele
des Vereins zu verfolgen, sowie in gesellschaftlicher Hinsicht die Vereinsinteressen
zu fordern.

2. Die Abteilungsleiter sind selbstandig und arbeiten fachlich unter eigener Verantwortung.
Sie leiten den Sportbetrieb der ihnen unterstellten Sportarten und sind fir alle in ihrer
Abteilung anfallenden Aufgaben verantwortlich. Sie sorgen fiir die optimale Durchflihrung
des Sportbetriebs und geben der Mitgliederversammlung Bericht. Fur die Verwahrung und
Pflege der abteilungsspezifischen Sportgerate und Einrichtungen sind sie ebenfalls
vordergrundig verantwortlich.

3. Sofern die Abteilungen des Vereins mit Zustimmung des Hauptausschusses flr
Veranstaltungen eigene Kassen fuhren, unterliegen diese der Prufung und Weisung durch
den Vorstand Finanzen

4. Die Abteilungsleiter sind verpflichtet aktive Jugendarbeit zu betreiben und daflr geeignete
Jugendleiter einzusetzen.

5. Die Abteilungsleiter sind angehalten einmal jahrlich Abteilungsversammlungen

einzuberufen und durchzufiihren und kénnen zur Erflllung ihrer Aufgaben einen
Abteilungsausschuss bilden.
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TVBELSEN
§ 13 Vereinsjugend

1. Die Vereinsjugend ist die Jugendorganisation des Vereins. lhr gehéren alle jugendlichen
Mitglieder, die gewahlten Mitglieder des Jugendvorstands sowie alle regelmafig und
unmittelbar in der Vereinsjugendarbeit tatigen Mitarbeiter/innen an.

2. Die Vereinsjugend gibt sich eine Jugendordnung, die von der Jugendvollversammlung mit
einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Vereinsjugend
beschlossen wird. Stimmberechtigt ist, wer das zehnte Lebensjahr vollendet hat, nicht jedoch
das 18. Lebensjahr, sowie die gewahlten Mitglieder des Jugendvorstandes.

Die Jugendordnung bedarf der Bestatigung durch den Hauptausschuss. Sie tritt friihestens
mit der Bestatigung in Kraft.

3. Der/die Gesamtjugendleiter/in gehért dem Hauptausschuss an. Er/Sie wird von der
Jugendversammlung fiir die Dauer von zwei
Jahren gewahlt und bedarf der Bestatigung durch die Mitgliederversammlung.

§ 14 Haftung

1. Haftung der Organmitglieder und Vertreter

Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter oder der mit der Vertretung
beauftragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit beschrankt.
Werden diese Personen von Dritten zur Haftung herangezogen, ohne dass Vorsatz oder
grobe Fahrlassigkeit vorliegt, so haben diese gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz
ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Anspriche sowie auf Freistellung von Anspriichen
Dritter.

2. Haftung des Vereins

Far sdmtliche Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschlie3lich das Vereinsvermdgen.
Der Verein haftet gegenlber seinen Mitgliedern nicht fir die bei den sportlichen
Veranstaltungen etwa eintretenden Unfallen oder Diebstahlen auf dem Gelande und in den
Raumen des Vereins. Der Verein haftet nicht flr das zu Vereinsveranstaltungen
mitgebrachte Privateigentum. Jedes Vereinsmitglied wird gegen Sportunfalle versichert.

§ 15 Strafbestimmungen

Samtliche Mitglieder des Vereines unterliegen einer Strafgewalt. Der Vorstand kann gegen
Mitglieder, die sich gegen die Satzung, gegen Beschliisse der Organe, das Ansehen, die
Ehre und das Vermdgen des Vereines vergehen, folgende Mallnahmen verhangen:

1. Verweis

2. Zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an Veranstaltungen des
Vereines

3. Geldstrafe je Einzelfall

4. Ausschluss gem. § 6 Ziffer 4 der Satzung
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§ 16 Aufldsung TVBELSEN

1. Die Auflésung des Vereines kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen
werden, bei deren Einberufung die Beschlussfassung Uber die Vereinsauflésung den
Mitgliedern angekundigt ist.

2. Der Beschluss uber die Auflésung des Vereins bedarf der Mehrheit von drei Viertel der
erschienen Mitglieder.

3. Fur den Fall der Auflésung bestellt die Mitgliederversammlung zwei Liquidatoren, die die
Geschéfte des Vereines abzuwickeln haben. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes
beschlie3t, sind der/die erste Vorsitzende und der/

die stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

4. Bei Auflésung des Vereines fallt das Vermdgen des Vereins an die Stadt Méssingen, die

es unmittelbar und ausschlief3lich fir gemeinniitzige Zwecke zur Férderung des Sports
verwenden darf.

§ 17 In-Kraft-Treten

Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 06. Marz 2009 beschlossen und
ersetzt die bisherige Satzung. Sie tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.

Méssingen-Belsen, den 06. Marz 2009
gez. Roland Mang
1. Vorsitzender des Vereins

25.03.2009 9



	1. Der Verein trägt den Namen:
	1. Mit der Aufnahme in den Verein anerkennt das Mitglied die Satzung. Es verpflichtet sich die Satzungsregelungen und die Ordnungen des Vereins sowie die Beschlüsse der Vereinsorgane zu befolgen. 
	§ 9 Vorstand
	3. Zur Durchführung der Satzung wird der Vorstand  ermächtigt, Vereinsordnungen zu beschließen, die vom Hauptausschuss zu genehmigen sind und den Vereinsmitgliedern durch Bekanntmachung in der Vereinszeitschrift oder im Amtsblatt mitzuteilen sind. Vereinsordnungen können für folgende Bereiche erlassen werden:
	Beitragsordnung
	Ehrenordnung
	Spiel- und Platzordnungen
	Geschäftsordnung
	Finanzordnung
	Abteilungsordnungen
	§ 10 Hauptausschuss
	§ 11 Kassenprüfer/-in
	§ 12 Abteilungen
	1. Aufgabe der Abteilungen ist es, den Sportbetrieb durchzuführen, den Zweck und die Ziele des Vereins zu verfolgen, sowie in gesellschaftlicher Hinsicht die Vereinsinteressen zu fördern.
	§ 13 Vereinsjugend
	§ 14 Haftung

	1. Haftung der Organmitglieder und Vertreter

